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Trennung und Scheidung zwischen 
den Rechtskulturen 
Zur Anwendung des Scheidungsrechts auf die 
deutschtürkische Minderheit im Lichte des neuen 
Staatsbürgerschaftsrechts 

Seit dem I. fanstar lOOO können die in Deut scMan d lebenden Allslil'nder aufgru.nd 
der verbesserten Einbürgerungsrechte indirekt auch eine Entscheidung für die 
Anwendung deuLSchen Famüienrechts auf ihre ehelichen Konflikte treffen. Ge­
rade der Familiensektor ist jedoch in besonderem Maße der Ort kultureller 
Traditionen lind laßt viele Ausländer zweifeln, ob sie die delluche Staatsbürger­
schaft annehmen wollen. Exemplarisch kann insofern [ür die größte ausländische 
Minderheit, die türkische, gesagt 'werden, daß sIe - allerdings mit deutlichen 
Unterschieden zwischen den Generationen - einen dualistischen Rhythmus zu 
leben versucht: Arber:tsleben wie hier, Privatleben wie dort. Daß damit biogra­
phISche Brlfchslellen und Illusionen über das Maß der Verwurzelung in Deutsch­
land und in der Türkei verbunden sind, versteht sich. In Wahrheit sind die meisl 
länger in Deutschland lebenden Ausländer weder ganz in Deutschland noch ganz 
in der (früheren) Heimat zuhause, haben also eine Art inrerkultu reller Identität, 
die oft zu sehr komplexen Verhaltens/ormen lind Lehensläu/enführt, gerade auch 
bei Konflikten von ehehchen und nichtehelirhen Partnern. Die Red. 

I. EinLeitung 

Welches Rechesangebot bei einem Konflikt zwischen türkischen Eheleuten in 
Deutschland zur Verfügung steht, ergibt sich systematisch aus dem. internationalen 
Privatrecht und dem dadurch jeweils berufenen materiellen Recht, also dem rürki­
sehen oder dem deutschen Familienrecht. Die maßgeblichen Regeln sind vor allem 
auch minels ineensiver Rechrsvergleichung akribisch durchforstet, so d(jß <luch der 
crsLinstaru.liche deutsche Richter meise ohne Einholung eines Gurachtens des Max­
Planck-Instjwts für ausländisches und internationales Privatrecht rurkisches Recht 
aufgrund von Textsammlungen und Präjudizien anwenden kann, Eine systematische 
Grundlagenarbeit und verdienscvolle Aufsätze bieren einen vergleichsweise genauen 
Überblick'. Ob der Richter dabei dem imerkulrurel1en Status der Eheleute gerecht 
werden kann oder ob diese dabei letztlich zwischen zwei richterliche Bänke und 
Wcrcordnungen geraten, soll Fragestellung dieses Aufsatzes sein. Sie konzentrierr sich 
auf die türkische Minderheit in Deutschland, die sogenannten Deutschtürken, klam-

I Siehe VOr ,lIem ö:",o, Inltm .. ion.lcs Scheidungs- und Schcidung,fol~enrocll\ in der Turkcl, io: Hohloch, 
Internllionales Scheidungs- und Schcidungsfolgcnrccht .. '998, S. 4\7 fr.; Hahlen, Turkisehos Ehcg.uco· 
und G~schiedencnuntcrh.ltsrechl. 1996; s. weilerhin Finger FuR '997, "9, '9h <>S. 100,340; '99& . .l9S; 
'999. )JO; 2000. '93; s. femer insb. Rumpf IPR", ' 99J, I SO; '998,48; Oden,h.l F~mRZ '''''°,46" 
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70 mert also die Spezifika binatjonaler Ehen aus. versucht, den Rechtsbedarf bei Heirat, 
Trennung und Scheidung von den sozialen Konstellationen (dazu I!.) aus zu erfassen. 
erönerr die Zuständigkeitsfragen (dazu TI!.). das maßgebliche materielle Recht (dazu 
IV.), die Besonderheiten der Anwendung türkischen Rechts durch deursche Gerichte 
(dazu V.) und das notwendige Zusammenspiel zwischen deutschen und türkischen 
Instanzen bei der Anerkennung von Scheidungsurteilen (dazu V!.), um daraus rechts­
poiirische Schlußfolgerungen auf der Basis des neuen Staaesbürgerrechts ·zu ziehen 
(dazu VII.). 

/1. Die sozialen Konstellationen der deutschtürkischen Minderheit bei 
Heirat, Trennung und Scheidung 

Da spezielle sozialempirische Untersuchungen über die familiären Konflikte der 
deutschrurkischen Minderheit (foez des hohen Standards der deutschen wie der 

türkischen Familiensoziologie fehlen. kann lediglich auf die allgemeinen Ergebnisse 
der Familiensoziologie beider Länder zurückgegriffen werden. Wir haben daher 
qualitative Interviews mit einer Reihe betroffener türkischer Manner und Frauen 
gcführr, die zwar merhodische Untersuchungen mir repräsentativen Ergebnissen 
nicht ersetzen können. aber doch exemplarische Lebensläufe liefcrn. die für die 

Funktionen der jeweiligen Rechtsanwcndung aussagekräitig sind. Einer davon soll 
hier der juristischen Problcmbehandlung vorangestellt werden, der Fall der türki­
schen Alleinerzieherin, weil er eine Reihe von Konflikteo bündelt. 

Die heute l3-jährige D wurde :\Is Tochtcr eincs L~ndwins in einem zenlr~bnalOJischcn Dorf 
geboren. Ihre El rcm W;Jrcn Analphabeten. Sie besuchle die Grundschule, mußle aber schon 
während ihrer Schulzeit im H aushah und bei schwerer Feldarbeir helfen. Sie gcnoß nichl viel 
Liebc und wurdc ~uch geschlagen, zum Teil schwer. Mit 14Jahrcn wurde sie dem 14 J~hre alteren 
o versprochen, der mit 16 Jahren nach Deutschland gekommen war. Maßgeblich war die 
Überlegung ihrcr MUllcr, daß D auf diese Wei se nach Deuischland kommen könne und nicht 
mchr ~uf dem Feld ubciren müsse. Erst nach Monalen lernte D dann 0 bei dessen Heimat­
urlaub persönlich kennen. 0 trug lange Haare und ein Goldkettchen. D warf ihrer MUller den 
Verlobungsring vor die Füße ul\d macln€ einen Selbsrmordversuch, konnte aber die (amiliär~n 
Hochzeilsvorberellungen nicht sroppen. Bei der Hochzeit wcinte D ständig. 0 brachre in der 
Hochzcilsnacht aber Verstä ndnis für ihre Ängste auf. Spätcr kam es jedoch zum ehelichen 
Verkehr; den D als traumatisch erlebte. 
o flog zunäc~.\r allein nach Deutschland zuriick, D folgle nach einiger Zeit, mit modischen 
Kleidungsstücken im Koifer. Auf dem Flugh.1fengeländc in Hannover irrte sie 2unachst orien­
tierung.dos umher. Sie sah hier erstmals cinen Schwarzafrikaner. dem sie ungläubig über die 
Hand Slnch. Empfangen wurde sie schließlich von vcrschleiencn Fr~ucn aus der Familie des 0 
und erkannte b~ld, daß sie ihre Dorfklcidllng h:iue milbringen müssen. Sie wohnle Jann bei den 
Schwiegereltern und mußte ein Kopfrnch tragen, kochen und waschen. Ein halbe> Jahr nach der 
Einreise fand 0 cine kleine Wohnung hir sich und D. Sie durfte aber keine außcrfamilialen 
Kontakte haben und wurde bei Meinungsverschiedenheilen auch von jhm geschlagen. Nach 
einigem Widcr51~nd akzeptierle D eine Schwangerschaft, verlo r aber mit 1 S Jahren ihr Kind, als 
sie bei der Hochzeit ihrer Sehw:;gerin Wa.<serkisren Ing<:1l mußte. Immer wieder karn es zu 
Sireiligkcilen liberdas KopflUch und die Verschleierung. Mitlo Jahren brachte D dann ein M~d­
ehen zur Welt. wobei im Krankenh,u5 eine Dolmetscher;n <.ll Rate gezogen werden mußle. 
Bei der Vorbereitung der häuslichen Gebunstagsfeier schlug 0 seine Frau d~nn 50 stark, daß sie 
einen Nasenbeinbruch erl iu und wegen ~ndt'rer Gesichtsverletzungen genäht werden mußte. 
Auf f.mili~ren Druck n~hrn D ihre zunächst gemuhte polizeiliche Anzeige zunick. Sie beh,elt 
abu Narben im Ge.~ich[. Ihr SchwiegervHer erläutene ihrem Ehern"nn. daß das Schlagen ins 
Gesicht nichr gesrat tct sei. da Albh sich bei der Ge.iclHsgestaltung besondere Mühe gegeben 
habe. D, die inzwischen über das Fernschen ein wenig Deursch gelernt haltc. crlitl aber bei einer 
erneuten Tiirlichkcil einen Bruch des Mit[cllingers, Obwohl 0 ein gurer Arbeiter war und 
Ersparnisse 2unieklcgtc, war sie nunmehr zUr Scheidung enrschlosscn. Als sic ihm das ~rkl:irte. 
setzte 0 sie ohne H~usliJT!<ch'üsscl, P~ß, Schmuck und Portemonnaie vor die Tür. 
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Mit Hilf~einerSyrerin,dies ic ~u( der Str~ßc Irafund dic türkisch verstand. w~ndte ,ich 0 d.1nn 
an die Poliai. die die verschlossene Ehewohnu ng aufbrach, don aber weder P<lpierc noch 
Wertsachen mehr vorfand. D wurde d~nn ins Frauenhaus gcJJhrcn, wo sie abcr ebenfalls einsam 
war. So kehne sie nach einigen T .. gen in die Ehewohnung zurück. Nach zwei Reisen der 
Eheleute zur Au.raumung der Divergenzen wurde vom Familienrat schließlich entschieden, 
daß D mit ihrem Kind in die Turkei lurLickkehrcn müs~e . was auch gesch~h. Ihre eigene F~milic 
kam dagegen zu der Au{jassung. daß sie' ihre Rechte in Deutschland wJhrnchmen müsse. 
Demgemäß reiste sie mit dem Kind zurück, erstattetc Anzeige gegen ihren Ehemann wegel\ 
Körperverletzung, zog in ein großes frauenhaus ein, erwirkte mit sozialarbeiterischer Hilfe eine 
Aufenthaltserlaubnis, bezog Sozialhilfe und stellte ScheidungsanIrag. Das Sozialamt stimmte 
schließlich der Anmietung einer Dreizimmerwohnung zu. D rcnovienc selbst die Wohnung. 
Sie fühlt sich nunmehr in Jer L.ge, ihr Leben allein zu meistern, obwohl ihr Kind seelisch labil 
ist. Sie pflegt die Freundschafl mjt türkischen Frauen. die .ie im Frauenhaus kennen gelern! hat. 
Das Strafverfahren gegen ihren Ehemann und das Scheidungsverfahren sind noch nicht <lbge­
schlo.sen. 
Es handelt sich um das Schicksal einer in ihrer Ursprullgsfamilic schon wenig geliebten Fr~u, die 
in eil1c frühe Ehe mil einern fremden MaJll1 gezwungen wurde, in Deutschland in eine körper­
liche und seelische Katastrophe genet. 3bcr ~uch in der Türhi als Frau mil Kind nichl mehr 
aufgefangen wurde, Die Rückkehr gab ihr mehr Rechte. die sie mil inslilUlioneller Hilfe und 
weiblicher Solidarität wahrzunehmen in der Lage war. Mit ihren bescheidenen Deutschkennt­
nissen, ihrer geri ngen Schulbildung und den schwierigen Erzieh(lngs~u{gaben sind ihre heru{­
lichen und priv~ len [nlcgralionschancen aher bisbng sehr beschrärtkl. Die Realisierung von 
Unterhaltsanspr\ichcn würde ihre Lage verbessern. Bei einem zuf~lIigcn Kontakt ihrer Eltern 
mit den Schwiegereltcrn, bei dem es zu einem entspannten Gespdch kam, hat sie Hoffnung 
geschöpfr, daß die Scheidung ~kze pti e rt ,,'erden wird. Nach ihrem sozialen und kulturellen 
persönlichen Pmfil, insbc,onJ<:re den .prlchlichen Fähigkeiten, wäre 0 besser in der Türkei 
aufgehoben, fürdcn Slarus als Alleinerziehcnde bleibt ihr jedoch nur das viel fremdere DeuL~ch­
land . Ihr Tr~umwunsch ist ein Haus in einem hcimarJichcn Dorf. 

Der hier wiedergegebene Familienkonflikt isr, wie auch im allgemeinen, dadurch 

geprägt, daß die türkische Elterngeneration in unterschiedlichem Ausm<lß an der 
Entscheidung über die Verheiratung ihrer Kinder beteiligt ist. Eine Verheiratung ohne 
Mitbestimmung der Eltern ist immer noch seltert. Eine neuere türkische U nrersu­

chung aus dem Jahre 1996, die in Ankald in bezug auf Unter-, Miucl - und Ober­
schichtfamilien vorgenommen wurde, hat ergeben, daß dort 55,) % der Eheschlie­
ßungen durch Venni([lung, aber mir Einwilligung der prospektiven Partner erfolgt 

isr, während 10% gegen ihren Willen verheiraret wurden, 3' ,8% der Paare nach einer 
Freundschaft heirateten und ~,9% der Ehen dadurch wstande gekommen sind, daß 
die Parmer sich ihren Familien einverständlich - oft in einem Enrführungsrirual -
entzogen haben'. Immerhin steht die große Mehrheit der Befragten der Eheschlie­

ßung eines türkischen Mannes mit einer Nichttürkin positiv gegenüber, während 
etwa die Hälfte auch die Eheschließung einer türkischen Frau mit einem Ausländer 
akzeptiert!. Kennzeichnend für die türkischen Eheverhälrnisse ist das niedrige Erst­
heiratsalter, wenn auch mit Differenzen zwischen den größeren Städten und den 
übrigen Regionen. Die Scheidungsgefahr aufgrund solcher Heiraten in der Emwick­
lungsphase wird allerdings überwiegend gesehen". Mit höherem Bildungssund steigt 
das Erstheiratsalter' . Bei fast der Hälfte der Paare wurde eine Altersspanne von ~ bis 
10 Jahren crmine[(6. Auch wenn differenzienere scheidungssoziologische Erkennt­

nisse fehlen, deuten jedoch die publizierten Entscheidungen auf eine gewisse Schei­
dungscoleranz vor allem bei den sehr früh geschlossenen Ehen zumlndesr in den 

1 Aribn. I-lolkin Bos.1 nmay. Ili.\kin Tutumlari AnlStirmasi (Unlcrsuchung ZU den Haltungen der Bevölke· 
rung gegen üb er der Sche idung), Anhr~ '996, S. 14 Tabelle J I. 

J Tutcngil. in; Arikan CFn , 1), S. 106. 

4 Arikan (Fn, 1), S. 70 T.bellcn P - 56. 
S At~ layjK oIllasI Btyazit.lM .d .nogl u , Türk A,le Yapisi Ar.tSlirmHi (Eine Umc,.,uchlmg über d,e lürklSche 

F,milicnslrukwr), Ank.1r' '991, S.4" 
6 Aribn (IOn. zl, S. 56 T~bdlc ) I. 
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71 größeren Städten hin. Auch hier dürften jedoch beträchtliche kulrurellc Unterschiede 
zwischen der Türkei und Deutschlmd bestehen, so daß die Inanspruchnahme des 
deutschen Rechts und der deutschen Gerichte mit ihrer hohen Scheidungstoleranz für 

Familienkonflikre deutschtürkischer Familien nahcliegr. 

II 1. Der Gang zum deutschen familiengericht 

/. Staatsangehörigkeit und internationale Zuständigkeit 

Die internationale Zuständigkeit ist seit I. 3. 2001 durch cliC' EG-Verordnung 
Nr. 134712000 neu geregelt. Ihr Anwendungsbereich ist eröffnet, sobald ein Ehegatte 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat hat (An. 7), so daß auch 
Angehörige von Drit{staaten (wie der Türkei) mit gewöhnlichem Aufenthalt in 
Deutschland erfaßt werden. An. 1 der VO knüpft dabei die Zuständigkeit weitgehend 

an dieselben Gründe an wie das deutsche Recht, so daß dieses mangels praktischer 
Erfahmng mit der EG-VO hier noch einmal dargestellt werden solL Die deutschen 
Gerichte waren schon bisher für die ehelichen Konflikte in der deutschtürkischeIl 
Minderheü nach dem deutschen internationalen Zivilprozeßrecht weitgehend zustän­
dig. § 606a Abs. 1 ZPO definiert die von Deutschland beanspruchte internationale 
Zuständigkeit in Ehcsachen, während sich die önliche Zuständigkeit aus den §§ 606 
und 611 ZPO ergibt. Als Anknüpfungspunktc dienen die StaatSangehörigkeit und der 

gewöhnliche AufemhalL Wenn ein Ehegatre Deutscher ist oder bei der Eheschließung 
war, sind in jedem Fall die deutschen Gerichte nach § 606a Abs. I Satz 3 Nr. 1 ZPO 
zuständig, auch wenn die Panei ihren Lebensmittelpunkt gegenwärtig in einem an­
deren Staat, etwa in der Türkei, hac7. Eine Einbürgerung ist noch in den höheren 

Instanzen zu beachten!. Streitig ist lediglich, ob ein Eherechtsst("cit bei laufendem 

Einbürgerungsverfahren auszuseezen9 ist. Die Anerkennung der deutschen Sra:usan­
gehöögkeit durch ausländische Staaten ist für die Zuständigkeitsfrage ohne Bedeu­
mng 'O. Ob auch Mchrstaater stets die Zuständigkeit deutscher Gerichte in Anspruch 
nehmen können, ist nicht mehr ganz unumstritten. Soweit die Zuständigkeit deutScher 
Gerichte wie in § 606a Abs. J ZPO von der Rechtsstellung als Deurscher abhängt, ist 
traditionell die ausländische Staatsangehorigkelt ausgcklammen worden \ \. 

2. Die au/enthaltsabhängige internationale Zuständigkeit 

Die deutschen Gerichte sind, unabhängig von der Staatsangehörigkeit, nach § 606a 
Abs. t Satz I Nr.l ZPO für Ehesachen zuständig, wenn beide Ehegatten ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben. Auch hier kommt es auf die Anerkennung 
im Ausl~nd nicht an". Von einem gewöhnlichen Aufenthalt ist wie auch sonSt nach 
der praxisübJichen Faustregel auszugehen, wenn der Aufenthalt mindestens sechs 

7 KG FamRZ ' 988, '67. 168. 
8 BGHZ 5>, ,,8, NJW \977' 4,8. 
9 Dafür O LG H amburg JW 19>7. 96}; Ullcr/Gcimcr, ZI'O. 21 . Aun ., § 606. Rdnr. 40; Stein/Jon.~1 

Schlos,er. ZPO . 1 I. Aun .• § 606, Rdn r. 1. 

10 Allg.M.; ,;thc nur Zöl lcr/Geilllcr (Fn . 9), § 606<> Rdm .. \9. 
II Sieh. n\lr BGH f.mRZ '997. 1070; BayObLG FomRZ 1997, 959; Pal.ndt/ H<ldrich, llGß, 60. Au!1-, 

Art. I EGBGB Rdnr. s; H enrich IPR.x 1998. 1<\8; ebenso Krophollcr, in: Handbuch des JZVR I K.lp. 1\1 
Rdnr. 76; Wic1.or(·klSeh ü lzclBc,k<r-Ebcrh~rd , ;:1'0, J . Auf!. § 6o~" Rdnr. JS, 

I! OlG Hamburg IrR" '991 , }9· 
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Monate andauert'l. Dabei wird aber weitgehend die Legalität des Aufenlhales im 
[nland gefordert'i. Auch wenn einer der Ehegatcen staatenlos ist, ist dessen gewöhn­

licher Aufenthalt im Inland zuständigkeiesbestimmend (§ 606a Abs. r Satz I Nr. 3 
ZPO). Eine typische Konstellation der EhekonAikte zwischen deutschcürkischen 
Partnern besteht jedoch darin, daß nur einer von ihnen noch seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland har, während der andere (meist die Frau) in die Türkei zurück­

gekehrt ist. Auch für solche Ehesachen begründet § 606a Abs. r Sarz r Nr.4 ZPO die 
internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte, es sei denn, daß die zu fällende 
Entscheidung offensichtlich nach dem Recht des Staates nicht anerkannt würde, dem 
der andere Ehegarten angehört. Insoweit kommt es also auf eine Prognose der 
Anerkennung in der Türkei an, die sog. negative Anerkennungsprognose 's. Dabei 

geht die Praxis jedoch pauschal davon aus, daß die Nichtanerkennung deutscher 
Scheidungsurteile in der Türkei nicht offensichtlich erwartet werden kann'6. Ein 

Scheidungsverfahren zwischen deutschtürkischen Ehegatten vor einem deutschen 
Gericht wird somi! nicht durch die Rückkehr eines von ihnen in die Türkei aus­
geschlossen. Der im Inland verbliebene Ehegatte kann den Rechesschmz von deut­
schen Gerichten seinerseies erst durch eigene Rückkehr verlieren. wenn er nicht zuvor 

die deutsche Staatsangehörigkeit erlangr har und zu seinen Gunsten § 606a Abs. I 

Satz I Nr. I ZPO eingreift. 

J. Die Konkurrenz inländischer und ausländischer Ve1ahren 

Da § 606a ZPO nach seinem Abs. I Satz 1. in keinem Fall eine ausschließliche Zustän­
digkeit begriindeI, können auch Entscheidungen ausländischer Gerichte ergehen, 
etwa türkischer, und in Deutschland gern . § 606a Abs. 2 ZPO Anerkennung finden. 

Bei gleichem Verfahrensgegenstand ist die zeitlich frühere Rechtshängigkeit in einem 
anderen Sraat generell zu beachten", da widersprüchliche Entscheidungen - insbe­
sondere in Ehesachen - vermieden werden sollen. Das ausländische Verfahren, etwa 
ein Scheidungsverfahren, kann unter Umständen wesentlicher länger dauern, so daß 
die Grene der Zumurbarkeit der Rechtshängigkeitssperre überschritten sein kann'!. 
Insofern ist gerade bei Scheidungsverfahren die Konkurrenz der Ehegatcen um den 
zeitlich früheren Scheidungsantrag eröffnet, bei dem sich jeder Teil für sich günstigere 
reehrliche oder faktische Auswirkungen erhofft'? 

4. Ehesachen und sonstige Familiensachen 

Das deutsche F~milienprozeßrecht ist durch das Vcrbundvedahren des § 623 ZPO 
geprägt, mit dem über Scheidung und Scheidungsfolgen möglichst einheirlich ent­
schieden werden soll. Während der Anhängigkeit einer Ehesache ist das Gericht der 

I J Siehe nur Zöllcr/Gcimcr (rn. ,9). § 6c6~ Rdnr. 48 m.w.N. 
14 Siche insb. ßSG MOR 198 J. , 8) ; OVBI. 1987. 111); OLG Bremen F,mRZ '99'.96.; siehe auch OLG 

Köln bmRZ '996. 946; d ie (jcgcn.ufr" s\lng SIeli, ~ul die F~klizi,:i1 de, Aufcnlh~h.s ah .• jehe ,"sb. 
JohJnnsen/Henrich . Eherecht. J. Aull. (1998). § (,06~ ZPO Rdnr. I g If. 

I S Siche daz.u Johannsen!!-!cnrich (1'n. 14), § 606. ZI'O Rdnr. '911. 
16 Siehe nur Johal11mn/Henrieh (Fn. '4). § 606, zro Rdnr. )7. 
17 RGH NJW 1986.66.; FamRZ 199'. 10j 8. 
,g BGH f'amRZ 199', IOj8. 

'9 Siehe zu den Recillshängigkei15lrJgcn ausführlich Fing" FuR 1999. )'0. 
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74 Ehesache gern. § 621 Abs.2 Satz t ZPO nicht nur örtlich für die dore bestimmten 
Folges:lchen zuständig. Nach dieser Norm richtet sich auch die internationale Zu­
ständigkeit J

o. Das d;nach zuständige deuLSche Gericht hat demgemäß die inccrru­
tionale Verbundszuständigkeit:' " allerdings nichr ausschließlich". 
Isr eine Ehesache nicht anhängig, folgt die internationale Zuständigkeit für Fami­
liensachen weirgehend aus den Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit'). Vor­
rangig ist allerdings die internationale Zuständigkeit aufgrund zwischenstaatlicher 
Verträge. insbesondere des Haager Minderjährigenschutzabkommens (MSA), das ;n 

seinem An. I für die internationale Zuständigkeit auf den gewöhnlichen AufeIlThalt 
des Minderjährigen abstellt und gern. An. 13 Abs. 1 auf alle Minderjährigen anzu­
wenden isr, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem der Vertragsstaaten habeo. 
Dazu gehört auch die Türkei . Auf die Staatsangehörigkeit des Mjnderj~hrigen kommt 
es insoweit nicht an, weil die Bundesrepublik DeUlschland von einem entsprechenden 

Vorbehalt nach An. 13 Abs. 3 MSA keinen Gebrauch gemacht hat'<, Auch die Neu­
regelung der internationalen Zuständigkeit durch die EG-VO N r. t 347hooo, die 
nach ihrem Art. 36 den Vorrang vor dem MSA beansprucht, stellt auf den gewöhn­
lichen Aufenthalt des Kindes ab (An . .) Abs. t). Insofern führe das neue Staarsbürger­
scha(tsrecht zu keinen Veränderungen. Sorgerechtssrreirigkeiten der Eltern sind also 
in Deutschland auszutragen, solange das Kind hier seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. Die Zuscändigkejr deutscher Gerichte entfällt jedoch, wenn das Kind seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt in einen anderen Vertragsstaat verlegt 'S , also etwa, wenn die 
Mutter mir dern Kind in die Türkei zurückkehrt'r. . Bei der Vorrangigkcit der inter­
nationalen Zuständigkeir nach dem gewöhnlichen AufenthalLSort des Kindes bleibt es 

auch, wenn etwa aufgrund Scheidungsantrags vor einem deutschen Gericht dieses 
nach den deutschen Prozeßrechtsnormen, erwa über die Verbundzuständigkeit gern. 
§ 6.2 tAbs . .2 ZPO neu zus<ändig werden könntc' 7. Umgekehrt können die Zustän­

digkeit eines türkischen Gerichts und die Anerkennung eines türkischen Scheidungs­

uneils nicht mir Rücksicht auf das fehlende Verbundverfahren in Frage gestellt 
werden's. 

Aus diesen Rechtsgrundsätzen wird erkennbar, daß ungeachter der möglichen Vor­
teik des neuen Staatsbürgerschaftsrechts für die Betroffenen und trotz der weit­
gehenden Gewähr von Rechtsschutz durch die deutschen Gerichce der interkulturelle 
Scarus die Gefahr von Komperenzsrreitigkeitcn und -verschiebungen eröffnet. Die 
Stellung von Scheidungs- und Sorgerechtsanträgen in der Türkei kann den in 
Deutschland verbliebenen Eheganen auch erhebliche Schwierigkeiten bereiten, 

'0 BGH FamRZ '980, 10; '99~, Sl~. 
, r Sd(·munJ· Trei be,; in : Joh,nnsc n/Henrich (Fn. ' 4), § 6>1 zro Rdnr. r 8, <chl;g' den ßc-griH .. leit7.ust:;n­

digkcir der Ehe"che< \'or. da diese nicht nur für Scheidungssac hen gilt. 
12 Insofern stellt § 611 Ab,. , $at 7. r .uf die Zustä ndigkeit - unter den deutschen Geriehen- ,\) (s . dnu BT­

Drs. 10/!04 S.90). 
'1 Siehe nur Scdemund· TreIber, in, J oh~Iln$cn/Henfieh (Fn. '4). § 6, t Rd nr. 18 a. 11.; Keidcl/Ku ntzelWink­

ler, Freiwillige GcrichlSb",k~it, '4. Aufl., § 64 Rdnr. 18 ff 
'4 Siehe 8GB FamRZ '98" 'J!; '984, ) So. 
tS Insol.rn wird eine perpc0l1tio lori ~bgclehm. wie au ch aus An.! MSA 7.U en,nehmen is t, d" bCI cincr 

Aufentllll,,,·crlcgung die bi,hcr getroffenen behordlichcD Maßnahmen bIS zur Aufhebung durch die 
Behörden des IlCue.n gcwohnlichtn Aulenth.I,. in Kr"i, 11ßl; siehe OLG S1Ultg.n FamRZ 1997. 'J\li 
Palandt-Hddr;eh, Anhang zu An. 24 EGßGB Rdnr. 14; MünchKomm·Sichr, 8GB,). Aufl., Anhang 2 U 

Art. '9 EGBGB Rdnr.1J4, S,ein/]on,,/Sehlosse,. (Fn. 9). § 61' Rdn'. l. D.gegen will dotS BayOblG die 
Zuständigkeit nach der Entscheidung des Eingangsgcrichte$ fo rtbcslehell I;",CII (BayOblGZ 1976. '5). 

,6 Ob wegen des gewöhnlichen Aufen,halt, des anderen Elternteils im Inland noch ein inlandisener Aul­
en,h,!tson cl" Kindes beSIeht. hnn jcuoch kur7.frislig zwei fell"ll sein. s. insb<5ondc-fc OlG Dusseldorf 
hmRZ '984, ' 94. '9\ · 

27 Slein/J naslSchlos<er (l'n. 9), § 6" Runr'17 ,.E.; Scdcmund-Trciber, i,\: Jöh,nnscn/Hcnrich (Frl. (4), 
§ 61/ ZPO Rdnr. IS a. 

,B Siche nur Henrich, Inttrn.,tionales Seh .. dungsreehl. Rdnr. S 'i Finger FuR '999, .1,6. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-1-69 - Generiert durch IP 216.73.217.73, am 14.06.2026, 19:18:42. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-2001-1-69


wenn die Ehe nur in Deutschland geführt worden ist und das Zusammenleben stark 
von wcsrlichen Normen geprägt war. Unklarheiten über die Anwendung des (aus­

ländischen) materiellen Rechts können d ie Verunsicherung noch stcigern. 

IV Das anwendbare Familienrecht 

Wollen sich in Deutschland lebende türkische Ehepartner scheiden lassen, so ist für 

sie türkisches Recht anwendbar. Das ergibc sich aus dem Scheidungsstatut des Art. ! 7 

Abs . J Satz 1 EGBGB. Danach uncerliegt die Scheidung dem Recht, das im Zeitpunkt 
des Eintritts der Rech!shängigkeit des Scheidungsanlr~gs für die a!lgemeinen Wir­
kungen der Ehe maßgebend ist. Danach kommt es wiederum auf das Ehewirkungs­
srarut des Art. 14 Abs. 1 EGBGB an, das die modifizierte Kegel'sche Leiter'? für die 

Anknüpfung vorsieht. In erster Linie berufen ist danach gern. Art. '4 Abs. J Nr. , 
erste Alternative E G B G B das Reche des Sraates, dem beide Ehegatten angehören, also 
das türkische Rcdlt, falls zum Zeitpunkt des Scheidungsancrags noch beide Eheleute 
die türkische Staatsaagehörigkeit besirzen. Das ausländische Recht kann zwar gern. 
Art. 4 Abs. 1 Satz I EGBGB auch auf deutsches Rech! zurückverweisen, das türkische 
Recht hat davon jedoch keinen Gebrauch gcmachcJo. Hat einer der türkischen Ehe­
gauen vor dem Scheidungsamrag zusätzlich die deutsche Staarsangehorigkeic erwor­
ben, so kann nach Art. S Abs. r EGBGB, der bei Mehrsuatern gTundsätzlich die 
effektivere Staatsangehörigkeit für maßgeblich erklärt, bei Mehrsta2tern mir deut­

scher Staatsangehörigkeit aber die deutsche, keine gemeinsame türkische Staatsan­
gehörigkeit mehr zugrunde gelegt werden. Er ist insofern im internacionalen Schei­
dungsrecht genauso zu behandeln, wie wenn er bei seiner Einbürgerung die türkische 
Staacsangehörigkeit verloren hätte. Dann kann aber jeweils nach Art. (4 Abs. I Satz 1 

zweite Alrernative EGBGB das türk.ische Recht als das frühere gemeinsame Heimat­
recht Rechtsgrundlage der Scheidung sein. Insoweit wird aber stets vorausgeserzt, 
daß einer der beiden Ehegatten zur Zeit der Stellung des Scheidungsamrags noch 
TÜrkischer Staatsangehöriger ist. Dabei bleibt es auch, wenn der Ehegatte mit der 

(alleinigen) türkischen Staatsangehörigkeit in die Türkei zurückkehrt, da der ge­
wöhnliche Aufenthalt der Ehegatten gern. Art. (4 Abs. I N r. J EGBGB nur dann 
von Bedeurung ist, wenn sie keine aktuelle oder frühere gemeinsame Staatsangehö­
rigkeit aufweisen, 

Eine Wahl des deutschen Rechts kommt somit für ein türkisches Ehepaar, unabhängig 
vom gewöhnlichen Aufenthalt, nicht in Betracht, Nur die Einbürgerung beider kann 
zur Anwendung deurschen Rechts führen. An. 14 Abs. 2 EGBGB gestattet zwar bei 
Mehrst.1atern, also auch bei Ehegatten mit deutscher und türkischer Scaatsangehö· 

rigkeit, eine Rechtswahl, wobei aber nur das Recht gewählt werden kann, dem auch 
der andere Ehegatte angehöre. Soweit deutsche Gerichte also für deucschcürkische 
Ehen zuständig sind, haben sie riirkisches Recht anzuwenden, selbst wenn einer von 
ihnen die deutsche Staatsangehörigkeit anstelle der türkischen oder zusätzlich zu ihr 

erworben hat. Es fragt sich lediglich, ob das TÜrkische Scheidungsrecht in der Hand 
der deutschen Gerichte nicht einem Verwestlichungsprozcß unterliegt. 

'9 Siehe zur Ge<chichlt ci" Kegel 'schen Leiter und ihrer Integration in di~ Gcs~vcl r..,sung nur Staud, ngcr/v. 
Bar/Mankowski, BGB, 'l.AuO ., An.'4 lGBGR Rdnr. 7 (f. 

)0 Stehe ,hzu die Ub.rsich, bei P,I.nd,/Hddrich, Art. ' 7 EGRGB Rdnr .•. 
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V. Die Anwendung des türkischen Rechts durch die deutschen Gerichte 

1. Das türkische Scheidungsrecht 

Das türkische Scheidungsrecht, im vierten Teil des türkischen ZGB gercgeJr, enthälr 
ci ne Reihe von Scheidu ngstat beständen, die denen aus früheren Phasen des deurschen 

Familienrechcs entsprechen, wie die Sondenacbescände der An. Il9 H., aber auch 
einen allgemeinen Zerrüttungstatbestaod, dessen letzte Fassung von 1988 srammel ' . 

Die - vorwiegend die Ehemänner betreffenden - Sondenatbestände des Ehebruchs 
(An. 129) und der schweren Mißhandlung (Are 130)!' sind dadurch geprägt, daß sie 
durch Verzeihung entfallen und nach Ablauf von sechs Monaten seit KelUltruserlan­
gung verwirkt sind, spätestens aber nach fünf Jahren. Ehrenrührige Straftaten und ein 
das Zusammenleben unerträglich machendes unehrenh.aftes Leben sind weitere 
Scheidungsgründe (An. I) J), bei denen vor allem m~nnliche Schwerkriminalität 
und weibliche Prostitution ihren Plalz finden. Besonders ausgestaltet ist der Schei­

dungsgrund des böslichen Verlassens (An. J 32), für das die zeitliche Schwelle drei 
Monate berrägJ und d~s eine vorgängige richterliche Rückkehraufforderung auslösen 
kann. Endlich ist auch eine über die Dauer von fünf Jahren hinausgehende unheilbare 
Geisteskrankheir ein besonderer Scheidungsgrund (Art. ! 33). 
Die größte Bedeutung hat jedoch der allgemeine Scheidungsgnmd der unheilbaren 

Zerrüttung nach Are. 134 ZGB. Jeder Ehegatte kann danach die Scheidungsklage 
erheben, wenn die eheliche Gemeinschaft von Grund auf derart zerrüttet ist, daß eine 
Wiederaufnahme des gemeinsamen ehelichen Lebens von den Eheleuten nicht ZU 

erwarten ist. Der beklagte Ebegaue kann aber der Scheidung widersprechen, wenn 
das Verschulden des klagenden Ehegatten schwerer wiegt (Abs. 2 SaLZ 1). Wegen der 
zum großen Teil noch traditionellen Verhaltensmuster der Geschlechter haben vor 
allem beklagte Ehefrauen regelmäßig die Chance, von diesem Widerspruchsrecht 

Gebrauch zu machen. Eine Scheidung ist trotz Widerspruchs möglich, wenn dieser 
rechtsmißbräuchJich ist und die Forrführung der Ehe zum Schutz des beklagten 

Ehegatten und der Kinder nicht notwendig ist (Abs. 1 Satz 2). Die eheliche Gemein­
schaft gilt als von Grund auf zerrüttet, wenn nach einjährigem Bestand der Ehe beide 

Ehegacren die Scheidung beantragen oder der Beklagte der Scheidung zustimmt 
(Abs. J Satz I). Damit können vor allem gescheiterte arrangierle Ehen unabhängig 
von einer Trennungszeit geschieden werden. Der Richrer darf aber nur scheiden, 
wenn er die Parteien angehört und die Vereinbarungen über die Scheidungsfolgen als 
sachgerecht gebilligt har; er kann auch Änderungen dieser Vereinbarungen verlangen 
(Abs.3 SalZ 1 und 3). Eine Scheidung ist nach Art. 134 Abs.4 ZGB in jedem Fall 
auszusprechen, wenn eine auf einen der Scheidungsgründe gestützte Scheidungsklage 
abgewiesen wurde. seit Rechtskraft dieses Urteils drei Jahre vergangen sind, die 

eheliche Gemeinschaft in dieser Zeit nicht wiederhergestellt wurde und einer der 
Ehegatten einen ncuen Scheidungsantrag stellt. Das entspricht der Zerrüctungsver­
mutung nach dreijährigem Gccrenndcbell im Sinne des § I S 66 Abs. 1 BGB, allerdings 
unter Anknüprung an den formalen Akt der Abweisung einer ersten Scheidungsklage. 
A lIch wenn man dies berücksichtigt, verfügt die Türkei somit vor allem aufgrund des 

,'.rl. I H ZGB über ein relativ modernes Scheidungsrecht., das dem der westlichen 
Industril'gesellschaftcn angenähert ist . Das Verschuldensprinzip ist noch nicht auf· 
gegeben, das Zerriitrungsprinzip ist aber im Vordringen. 

)1 Oie Änderung wurde durch dl< GeSell< N r. JH4 vom ~ . s. 1988 ,,<>11Logen (GRI. Nr. 19811 vom 
" . S. 198&), abgedruck. bci Bergm."n/F.rid, Jmernarion.les Eht· und J<jndsch.flSrechl, Lander1eil 
Turkei, zil . n;,ch d .. 109. Lieferung. 

)! Gleichgtstdh ,st der <chweren Mißh;\J\dlung. daß ein Elwgauc dem .,.,deren nach dem leben lr"dltct. 
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2. Die judikatur der türkischen Gerichte 

Die türkische Rechtsprechung hat es beim Ehebruchsrarbestand mit all den pauiar­
chalischen Quisquilien zu run, die die deutsche Rechtsprechung zu Art. 43 EheG 
beschäftigt haben, so mir der Frage, ob ein sexuel1er Kontakt einer Ehefrau schwerer 

wiegt als der eines Ehemannes)), ob homosexuelle Kontakte zu berücksichtigen 
sindJi, ob verdächtige Situationen eine Vermurung des Ehebruchs begriindenJf und 
ob die Einwilligung des anderen Ehepanners den Scheidungsgrund entfallen läßrJ~. 
Beim Mißhandlungstarbestand wird eine gewisse Regelmäßigkeit gefordertJ!; als 
unehrenhafte Lebensführung, wie sie bei Alkoholismus und Glückspie!errum anzu­

nehmen ist l !, wurde vom nirkischen Kassarionshof auch die Liebesbeziehung einer 
Ehefrau zu einem anderen Mann verstandenJ? Der Verlassenstatbestand wird vor 

allem auch bei einer Rückkehr einer deutschtürkischen Ehefrau in ihre Heimat 
relevant. Die richterliche Rückkehraufforderung setze hier nach dem tÜrkischen 
Kassationshof niche nur voraus, daß eine adäquate Ehewohnung zur Verfügung 

stchr<° und die Reisehindernisse beseitigt sind", sondern auch, daß die Reisekosten 
vorausbezahlt werden". 

Die Scheidung wegen Zerrüttung nach An. , 34 ZGB knüpft nach der türkischen 
Judikatur an das gesamte Arsenal denkbarer ehewidriger Zustände an, von leichteren 

.lJ Y.l .HD. '·Om 11. ". '~7S (Urt. dcs,. Zivilsenats des rurk. K1:5s~,ionshofs v. 1! . " . '97S). Rechtssache E. 
?'jo. EnBcheidung K.9CSJ .• bgcdruckt bei Sener, Bos>oma (Scheidung), 1 . Aufl .. An<>.,. '997. s. 480 
(hier für eine auf Art. ')4 ZGB geslul~le Seheidungskl.gc); s. auch Özt.n, Ailc Hukuku (F.rnilicnrC<:ht). 
1 . AuO .. Anbr. '98) . S. H 8 m.w.N. in I'n. '0); K.oprüIü/K"notl, Ai"· Hukuku, ~ . Aufl .• '''.nbul '989, 
S. ljo. 

H Eint homosexuell.: ße,iehung wird wegen fehlend" ins titu tioneller Gcfahrdung der Ebe nicht .15 [.ne­
bruch vtrst.1ndtn. Nach .lIg. Auffassung ist jedoch der Scheidungsgrund unehrenhafter Lebensführung 
mch An. ')1 ZGB erfüllI; s. dazu Ö Zlan (Fn.))). $.2!6; Köprülü/KarlCli (Fn.3)). S. 'p; Ii.temil 
SerOl..1n, Aile Hukuku. [slanbul '99), S.llO. 

J5 Vgl. das Uneil des Gemeinsam"" Zivil"n.ts des ,ürkisd,tn KJ<s.t;onshofs Y.H.G .K. vOm,). 4· '977, 
E.z-zSS./ K.)71, w iedergegeben bei Sener (Fn. )3), S.60. Don wurde die ehemänn liche nrc dadurch 
becintr:;chtigt. d,ß d ie Ehefrau von ein.m m'nnlichcn Verwandten auf de", Fah rr.dgcpäcktr:igc r mit­
geno mmen worden war. Über das Verhalten der Ehefrau h.lte sich im Dorf Klmeh cntwickdl. Die KI~gc 
wurde x"'''' ,bßewiesell. Das Genenl wies abcr dar,uf hin, daß der Ehemann bei einer Klage n.ch An. 1 J4 
ZGB mit seinem Scheidungs begehren noch Erfol g h,bm ki""'J1te. 

)6 Die Mindermeinung bejaht dies, indem sie an An. ! 37 Ab, . 3 d es "hwciuriscncn ZGB anknüpft. Die 
ube.-w;egende Meinung verneint dies n,i, dem Argument, d"ß d" tÜrkisc he G es clzg"ber die !'inwillig"n!; 
b."'\Iß, nIcht berucl«ich,igt h.be, d. sie gegen die Mor,komdlungen dcr Gesdlseh,ft verstoße; s. dazu 
Zcvkl;lerl !\c.bey/GOkpyla, Modeni Hukuk (Zi,·ilre<:ht), \. Aun., Anb,. '997. s. 919 

J7 VgL dutt Özt,n (Fn. 3))' s. ~'5· 
)8 VgL wiederum Ö:I_I,n (Fn. H), S 1)0. 

)9 Y.H.G.K. , .. ~9·6. '966. E.Jl~/K.L06, wiedc~cgebcn bei Sener (Fn. 3), S. 87. 
40 Oie Ehewohnung muß den sozialen und win:sch"ftliehen Verhältni".n der Ehdeule entsprechtn. Femer 

muß f~ sich um eint ci gcnstiinJi gc. d. h. von den anderen F~t11ilicn~l1gehörigcn unabhängige Wohnung 
h,ndeln; vgl. nUr )'.1.. HO. v. 9. 4. '991, E. }928/K .4 S ! l , wiedergegeben bei Sencr (rn. } ), S. JO? Hier lebrc 
in d« vom Ehemann bereitgestelltcr\ Ehtwohnung dessen voll jähriges Kind aus crster Ehe. Deswegen 
wurde seine Aufforderung "n seine zweite Ehefrau, dort das Eheleben "Lu fuhren, ,Is un""irk:;.m euehtcl; 
siehe auch Y.2.H D. v. L JI. '995. E. ' 0 SJ91K.1 r j07, wiedergegeben bei Sencr (Fn. H), S. ,84. Dan.ch W>f 

die Ehewonnun g, in J<' rauchdie pllcgcbcdi.irf, igcn Eltcm des Ehen."nns wohnten. nic.l" .usrcichcnd. Ob 
derarlige An~prüc h" an di e Ehewohnung auch bei ein« in DeutSchland cingcw.ndencn ramilie. in Jedem 
S,adium der In,esr.lIon gestell, werdcn können, ist jedoch ~u be"L.weiftln. Abweichend von sciner 
iJblichcn Rechtsprechung zur ehelichtn Wohnung entschied der turkische Kassationshof jedoch zuun­
gunSten der klagenden Ehefrau. daß .Ik-in durch die Zumutung des Zusammenlebens mit der Jr\atolischen 
Großiamilie cl. ,lIIderen E heg.tten k.ine Zerrüttung i. S.des An. 1 HAb,. , ZGn begründel sein könne, s. 
Y.2 .HD. v. ,&. j . 1991, E.1/9)/K·S8)J, unler: http://cvrak.prgiray.gov.tr/y,rgi ... ire-L.+Hukuk+d.ire­
si&cs.l.<nO=9SP9J; s. dort lud, dtC Mindtrmeinung. 

4' Der Ehcnt~nn muß d.r Ehefrau d,nach vorab den Rcisep.ß und die e.rrord~rlichcn Ant"gsformulare für 
cin Visum zusenden, s. nur Y.2. HD. vom 20. z. 1,86, E.J 26,/K. !778, wicdcr~egeben bci Sener (['n . )J), 

s. J4)· 

~2 F.lIs cin in Deurschland !ebender f:hem~nn seine Ehefrau auffordert. <ie solle ihm donhin folgen, muß er 
ci" Flug,icket s,,"'ol.1 fur die Eheff;1u wie luch für die gemeinsamen minderj.1hrigen Kinder schickcn, so 
jedenf.11s Y.1.HD. v. }o. 6. J9770 E.4387/K.!J7!, YKD , (1987). s. !s. 
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Mißhandlungen und Beleidigungen über Unterhaltspflichtverletzungen und Kindes­
vernachlässigungen bis zu Impotenz und speziellen selCUcllen Verhaltensgewohn­
heiten. Was das Verschulden angeht, komm.en niche selren noch parriarchale Normen 
zum Vorschein, so etwa hinsichtlich der Vernachlässigung der Haushaltsführungs­
pflicht aufgrund einer Berufsrätigkeit der Ehefr;\u·). Auch spielt die Jungfräuüchkeit 
noch eine Rolle, wenn der Ehemann nicht auf vorehelichen Verkehr der Ehefrau 
hingewiesen wurde'''. Abgewiesen wurde aber die Forderung einer Frau, die Tatsache 
der Jungfräulichkeit nach dem Scheifern ihrer ehelichen Verbindung, in der die Ehe 
nicht vollzogen wurde, im Personenstandsregister cinrragen zu lassen<l. Schließlich 
können selbst fundamentale religiöse Unterschiede zu einer Zerriiltungsscheidung 
führen,6. Insgesamt imerprcrien der türkische Kassationshof Art. I H Abs. I ZGB 
dahin, daß de~enige, der die Scheidung begehn, ein geringeres Verschulden an der 
Scheidung nachweisen muß, daß jedenfaJIs der alleinschuldige Ehegatte keine Schei­
dungsklage erheben kann", sofern die Zerruccung nicht auf Tatsachen außerhalb des 
Einflußbereichs der Ehegauen beruht. Besonders umstritten ist - in Parallele zum 
früheren Art. 48 EheG - das Widerspruchsrecht des beklagten Ehegatten. Die Aus­
übung wird etwa als mißbräuchlich angesehen. wenn der Widersprechende die straf­
rechtliche Verurteilung des anderen betreibt. Dagegen hat sich der K:l.ssationshof 
dazu durchgerungen, den Widerspruch eines Ehemannes als mißbräuchlich anzu­
sehen, der eine zehnjährige Untreue seiner Ehefrau toleriert hatre~8. 

J. Die deutSche Rechtsprechung zum türkischen ZGB 

a) Die Zurückdrängung der besonderen Scheidungstatbestände 

Soweit deutsche Gerichte türkisches Recht anzuwenden haben, konzentrieren sie 
sich praktisch fast vollständig auf die Scheidung nach An. J 34 ZGB. Dies beruht 
offensichtlich auch darauf, daß die Parteien darauf verzichten, vor deutschen Ge­
richten zu den Sonderscheidungstatbeständen vorzutragen. Dabei wird bösliches 
Verlassen nach Are. 132 ZG B rucht selten einem Sche;dungs~ntrag vorausgehen. so 
etwa bei alsbald gescheiterten arrangierten Ehen. In einem vom OlG Hamm49 

entschiedenen Fall zog die in der Türkei aufgewachsene Ehefrau nach einer Heirat 
in der Türkei in die Dreizimmerwohnung der Eleern des in Deutschland aufgewach­
senen Ehemanns, wo sie von der Familie des Ehemanns in ihrem Verhalten gesteuen 

4) Vgl. hicnu ClW, Y,.HD. v. 6.\. l,)97. E.Jlp/K.4SjO, YKD (Y~rgi,"yIKa",rlari lDergi,i, Am,lid,. 
Sammlung der Entscheidungen des Klssationshofs) 7 (l997), to18; Y. •. HD. ". '9 . )·1993. YKD '9 
(, 99 ). '797· $iehe .\ber lUch die :ilteren Schcidungsvc!·f~ hrcn. 

+4 Siehe dnu z. B. Y.2.HD. v. lJ. ,. '984, [.,oi JlK.1 '96, wi cd~rgeg.b.n b("i Sener (Fn. J), S. 38S; in diesem 
r,ll hllle die Ehcf"u den Eh~m~nn crSl ",eh der Hoehzeil5ft icr d,rüber informiert. d,ß sie ihre Jung· 
l .... uJichkei, durch eine Vcrgewal,igung verloren hOllc. 

4S Siehe Y. •. HD. \'. 4· 6. 1998. E.j468/K.70J " un[C(: Imp://evrnk .yargiuy.goV.!r/)"Hgi ... irc=l.+Hukuk+· 
dlircs i &o5"no~98 S ~6g. 

46 Siehe Y.l .HD. v. 's. I. T9BJ, E.14S IK.44). YKD (198», 673; Y.l .HD. v. ,8.9. '986, E.7'9) /K.7io~, 
,,·icdergcben b"i Sener (Fn. JJ). S. 4 I). 

4i St.Rspr., s. nur Yl.HD. ". 'S. 1 . '99', E.170/K.J}67, wiedergegeben mil einer Vic!, .• hl weiTerer Enrsehe,· 
dungen bci Sen<:r (Fn. )J), S. l6, L, 181, .86. 307. Siehe ~uch die Übcrsel<lJng der [nrscheidung de, l . 

Zivi Jsena15des rurkischen K • .<.!1Iionshofsv. 19. 1.199°, E. ,o' 2o/K'476,.bgedruck, in F:unRZ '99), flOS 
m.Anm. Rumpf. 

48 Y.,.HD. v. S.6. 1997. F.. j'69/ K.6i99. YKD 9 ('997), '408, lbgedruckl in FamRZ '998, ",6 m.Anm. 
Rumpf. Im übnsen enll:;1l, seil dem ' .> .oJ . ' 999 die SI ... lbarhil des Ehebruch;, da dic An'440 und 44' 
,ürk. 51GB vom Vcrf:lSsungsgcri~h, für nichtig er.<h,el worden sind. Eingehender dazu Rumpi, Zei,­
schrift für lürkcisrudien '999, S. "9 Ir. 

49 OLG Hamen FamRZ '996, 7J I. 
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wurde. Daß sie den Ehemann naeh einem Streit über den Besuch seiner auswärtigen 
Schwesrer verließ, interpretierte das OLG nicht als böswillig, da dies wegen der 
beengten und mißlichen, von StreiLigkeiten mit der Schwiegermutter geprägten 
Wohnverhälmisse nicht ohne triftigen Grund geschehen sei. »Beengtheiten« und 
~Mißlich.keilena dieser Art, wie sie bei nicht begüterten Partnern zumindest in der 
Anfangsphase einer Ehe typisch sind, werden dabei im Zweifel eher an den Lebens­
verhältnissen in Deutschland gemessen als an den Standards einer Großfamilie in 
einer TÜrkischen Stadt. Da ein [rifriger Grund zum Verlassen eines Ehepartners nach 
einem gescheicerten Ehearrangemenr fast immer zu finden sein wird, kann Are. 132-
ZGB nach diesen Maßstäben vor deutschen Gerichten nicht entscheidungserheblich 
werden, wobei weniger die Begleiterscheinungen der Trennung als die arrangierte 
Verbindung selbst nach westlichem Verständnis der triftige Störungsgrund iSl, ohne 
daß dies allerdings ausgesprochen würde. 

b) Das modifizierte Zerrüttungsprinzip des türkischen Rechts in Art. IJ4 
ZGB 

Die deutschen Gerichte analysieren Art. 'H ZGB als eine Mischung von Zerrüt­
rungs- und Verschuldensprinzip. So sieht das OLG Hamm 50 die Norm als Ausdruck 
eines umodifiziercen Zerrütcungsprinzips«!1 an, nach dem jeder Ehegatte ein Recht 
auf Scheidung hat, wenn die eheliche Gemeinschaft so lid zerrüttet isr, daß dem 
Ehegatten die Fortsetzung des gemeinsamen Lebens nicht zuzumuten iSI, mir der 
Begrenzung durch das Widerspruchsrecht n.ach Art. 134 Abs. 2 ZGB, das zum Schulz 
des für die Zerrüttung nicht oder nur in geringerem Umfang verantwortlichen Ehe­
galten eingeräumt ist. Was die' Feststellung der Zerrüttung nach Art. 'H Abs. I ZGB 
angeht, so orienticren sich die deutschen Gerichte zum Teil unverhohlen an deutschcn 
Maßstäben, so am dreijährigen Getrennt!cben und den Spannungen des scheidungs­
willigen Ehemanns mit den KindernP. Das OLG Hamm 5l siehr eine Ehe sogar 
allgemein .als gescheitert an, wenn die EhegalCcn mehr als ein Jahr getrennt leben 
und zu einer Wiederaufnahme des gemeinsamen Ehelebens »ohne Erfüllung ihrer 
jeweils eigenen und dem anderen Partner unmöglichen Bedingungen« nicht bereit 
sind. Dies war wiederum bezogen auf eine arrangierte kinderlose Ehe, wo die Parmer 
von Anfang an »ohne vorheriges Kennenlcrnen und ohne echre Zuneigungsbekun­
dungen" Konflikte miteinander hatten, die durch die Unfähigkeit gepräge waren, sich 
in der für den Ehemann seit seiner Kindheit verrrauren, für die Ehefrau aber fremden 
Umwelt gemeinsam einzurichten und darüber Kompromisse zu schließen. Nach 
diesen Kriterien hingt über jeder arrangierten Ehe das Damoklesschwert einer 
schnellen Scheidung durch deutsche Gerichte. 
Besonders verdeutlicht wird dies in einer Entscheidung des OLG Frankfurt!4 . Das 
Gericht stellte hier zunächst fest, daß die Eheleute nicht aus Liebe oder Zuneigung 
geheiratet, sondern im Gehorsam gegenüber ihren Eltern die von diesen arrangierte 
Trauung "mitgemachr« häuen. Dem westlich gekleideten, weitgehend inlegrierrCll 
Ehemann sei die bei ihrer Verheiratung erst 14 Jahre alte, SIreng islamisch erzogene, 
des Deutschen nicht mächtige Ehefrau ohne Berufsausbildung gegenübergestanden. 
Das Ghettodasein in der Wohnung der Schwiegereltern führte bei ihr nach Auffas­
sung des Gerichts zwangsläufig zu einer traurigen, abweisenden Grundstimmung. 

\0 OLG l-hmm FlmRZ '99', '306. 
P Im Anschluß ln Ansay/Krüger, StAZ '9S8, 'p. 
P OlG H'mm F~mRZ '99', 1 Jo6, f J07. 
j} OLG Hanlf11 I'lmRZ '996. 7} I. 

54 OLG Frankfurt F,mRZ '994, " ,I. 
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80 Das OLG hielt die beiden Eheleute für Opfer ihrer traditionsgebundenen Familien, 
so daß von einem eigenen vorwerfbaren, ins Gewicht fallenden Verschulden 3m 

Scheitern der Ehe nicht gesprochen werden könne. Da keine Anzeichen für eine 
aktive Lebensgestaltung durch Sprachunterricht, Schule oder Berufsausbildung vor­
handen waren, hielt das Gericht eine (Wieder)-Hcrstellung des ehelichen Lebens für 
nicht denkbar. Damit ist eine interkulrurelle Bewerrungslinie gezogen, durch die im 
Konflikt zwischen islamischer Traditionsverbundenheit und westlichem Verhaltens­
stil das Individu~lverschulden zu einer Marginalie wird, die ein Verschuldenshin­
dernis für die Scheidung ausschließt, auch wenn insoweit keine volle Homogenität 
unter den Entscheidungen der deutschen Gerichte erkennbar ist. Daß Verwestlichung 
eines Eheganen vor einem deutschen Gericht nicht als Verschulden angesehen wird, 
versteht sich. 

c) Die Klagebefugnis und das Verschulden des Klägers 

Das Hauprfcld der juristischen Auseinandersetzung isr das W'iderspruchsreclu des 
beklagten Ehegauen nach Are. 134 Abs. 2 ZGB. Ausgangspunkt ist dafür, daß bei 
gleichmäßigem Verschulden ein scheidungshinderndes W'iderspruchsrechr nicht be­
steht

'
!' daß aber bei überwiegendem Verschulden des Klägers ein Widerspruchsrecht 

gegeben isti". Im Anschluß an eine Entscheidung des türkischen Kassationshofs '7 

gehen aber einige Gerichte davon aus, daß bei alleinigem Verschulden des Klägers 
diesem von vornherein sogar die Klagebdugnis fehlt, es deswegen also nicht mehr auf 
das W'iderspruchsrecht der Bc.klagtenseite ankommtsg. Dies wurde etwa angenom­
men, wenn der Ehemann die Ehe von vornherein nicht wollte, bis zur Trennung selten 
zu Hause und dann eine neue Beziehung eingegangen war, aus der ein Kind hervor­
gingl9 . In ähnlicher Weise wurde vom OLG Hamm schon das Scheidungsrecht nach 
Art. 1}4 Abs. I ZGB in Abrede gestellt, weil sich der Kläger einseitig von der Ehe 
losgesagt habe60

• In einer anderen Entscheidung wurde ein den Widerspruch aus­
schließendes überwiegendes Verschulden schon damit begliindet, daß der in 
Deutschland aufgewachsene Ehemann nicht alles unternommen habe, um seiner in 
der Türkei aufgewachsenen Ehefrau den schwierigen Anpassungsprozeß aufgrund 
der Übersiedlung nach DeutSchland zu erleichtern6

'. Von diesem Ehemann wurde 
eine behutsame Einführung in die deutschen Lebcnsverlültnisse einschließlich 
sprachlicher Hilfen erwartet. ohne daß klar war, inwieweit er damit nicht überfordert 
war. Damil ist evident, daß deutsche Gerichte die objektiven Anpassungsschwierig­
keiten zum Teil auch in Individualverschulden uminterprelieren. Hier lebt sich noch 
eine über strenge Verschuldensgrundsärze die Ehe verteidigende richterliche Haltung 
aus, die im deutschen Familienrecht sonst ihren Platz nicht mehr findet . 

55 OLG I-hmm F.o,RZ 1?96. 7)1. 
56 OLG Oldcnburg FamRZ 1991,442. 
S? Unei! vom 29· 1. 1990, F,mRZ '993. r l08. 

i8 OlG München l'.m RZ '991 . 9, 5. 
19 OlG Munchrr\ cbd . 
60 OlG Hamm r . mRZ 1996, "48. 1149. 
61 OlG Hamm r.mRZ '995,9)) . 
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d) Das Widerspruchsrecht des beklagten Ehegatten und das schutzwürdige 
Interesse am FO'flbestand der ehelichen Gemeinschaft 

Das Widerspruchsrecht des beklagten Ehegaeten nach An. 134 Abs. 2 ZGB ise eben­
falls Gegenstand richterlicher Kontroversen, wie sie zum früheren deutschen Ehe­
reche, insbesondere für Art. 43 EheG, bestanden haben. So hae das OLG Hamm6

• die 
Berufung auf das Widerspruchsrecht als rechtsmißbräuchlich bezeichnet, wenn ein 
schuezwürdiges rnteresse am Fon:bestand der ehelichen Gemeinscha(t niche dargetan 
wird. Dabei ging es um EhegaTten, die sich bei der Eheschließung nur flüchtig 
ka.noeen, die sehr jung waren und nur Ilh Jahre zusammenlebten, bis der Ehemann 
mie einer anderen Parmerin auf Dauer zusammenzog. Hier überging das Geriche das 
alleinige Verschulden des Ehe.manns und die .subjektive Meinung« der Ehefrau, sie 
liebe ihren Ehemann noch, und verwies auf die unheilbare Zerrüttung und das 
fehlende Interesse der kinderlosen Frau an einem FonbesLand der Ehe. Noch deut­
licher war ein Uneil des AG Karlsruhe6

) in einem Fall, wo die Ehefrau samt Kind 
aufgrund ehelicher Streitigkeiten in die Türkei zurückgekehrt war und ihre Bereit­
schaft zur Fortführung der Ehe in der Türkei erkhrte. Das Gericht befand, eine Ehe 
könne trotz des Widerspruchs des weniger schuldigen Ehegatten geschieden werden, 
wenn in ihrer Fortseezung kein gesellschaftlicher und moralischer Nutzen mehr liege. 
So sei es nach vierjähriger Trennung, bei Zugehörigkeit zu verschiedenen Kulrur­
kreisen und völliger finanzieller Unabhängigkeit voneinander vor allem dann, wenn 
der Ehegatte (ür das Zusammenleben scinen Arbeitsplatz in Deutschland aufgeben 
müßte, um der Ehefrau in die Türkei zu folgen. 
Anders war die Sichtweise des OLG Frankfurt°'. N~ch dessen Auffassung setzt das 
Widerspruchsrecht nach Art. 134 Abs . .l ZGB nicht voraus, daß der widersprechende 
Ehegatte ein (besonderes) schutzwürdiges Interesse an der Aufrechterhaleung der 
Ehe dartut. Der Widerspruch soll vielmehr nur dann unbeachtlich sein, wenn fest­
stehe, daß dem Widersprechenden an dem Fortbestand der Ehe nichts mehr liegt"l. 
Hier war die von ihrem Ehemann in erheblichem Umhng geschlagene Ehefrau, die 
mir ihm bei den Schwiegereltern gelebt hatte, zu ihren Eltern zuri.ickgekehrc, hatte 
aber (roez zweijähriger Trennungszeil einen Neubeginn der Ehe in einer eigenen 
Wohnung für möglich erklärt. Das OLG vcnrat dazu die Auffassung, daß trotz 
kurzer und kinderloser Ehe ein Schutzbedürfnis der beklagten Ehefrau nicht zu 
verneinen sei, da der durch das Gesetz im Interesse des schwächeren Teils bezweckte 
Schutz greifen müsse, wenn noch eine Rertung der Ehe unter Ausschaltung des 
elterlichen Einflußes möglich sei. Anders sei es nur, wenn aus dem Verhalten der 
Ehefrau zu entnehmen sci, daß sie kein wirkliches Interesse an der Ehe mehr habe. 
Himer der Aoknüpfung an die türkische Rechtsnorm und trOlZ der ehefreundlichen 
Haltung wurden damit auch in dieser Entscheidung westliche Kriterien sichtbar, so 
wenn auf das mögliche Zusammenleben ohne Eltern abgeseellc w1lfde, das ansonsten 
im türkischen Familienverband nicht ohne weiteres als BeJaslUng gewertet wird66

. 

Mit ganz ähnlichen Formulierungen hat das OLG Hamm67 in der Sache eine ent­
gegengesetzte Entscheidung getroffen. Der Widerspruch des beklageen Ehemannes 
muß nach diesem Gericht einem schuTzwürdigen Interesse des widersprechenden 

6, OlG H,mm F.mRZ '991, 1436. 
6) AG K.rlsruhc FamRZ '988,837; hier "'ar der Ehemann .111.rd,n~s h>licoer. 
64 OlG frankfurt f~mRZ 199),329· 
65 Ebenso OlG Oldcnbu~ F>mKZ '99',442; OlG Frnnkfurl F.mRZ '993, 3~9; OLG H"mm F,mRZ 

'99), "07: OlG H~mm FamRZ 1991> 934; OLG Koln r,mRZ 1996, 11~9; OLG Cello F~l1\RZ !99S, 

'594· 
66 Siehe aber ~uch J,c türkISchen Entscheidungen in Fn. 40. 

67 OlG Hamm FamRZ 1996.731. 
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82 Ehegatten am Erhalr der gescheiterten Ehe dienen. Reduziere sich in einer kinderlosen 
Ehe das Eintreten des widersprechenden Ehega\[en für die Fortsetzung der Ehe auf 
die verbale Bekundung eines Ehewillens, ohne jede Bereitschaft zum Eingehen auf 
unterschiedliche Ehevorstellungen, is{ die Ehe auch für den widersprechenden Ehe­
garten danach rucht erhaltungswürdig und der Widerspruch unbeachtlich. Hier 
stritten die Eheleute darüber, ob die Muner des Ehemannes mit den Eheleuten 
zusammenleben konnte. Da die Ehefrau dies verweigerte, hielt das Gericht sie für 
nicht kompromißfähig und schied die Ehe. Hinter dieser seheidungsfreundlichen 
Haltung stand aber eine Orientierung :lll türkischen Familienverhaltensmustern, 
nach denen das Zusammenleben mit Elternreilen generell zumutbar ist. Ein schutz­
würdiges I (1teresse an der Aufrechrcrhalrung der Ehe kann auch nicht darauf gestützt 
werden, daß eine Frau in der Türkei durch die Scheidung im allgemeinen an Ansehen 
verliert"!. Dieser Umstand tritt vielmehr gegenüber dem Alter der Eheleute, der 
Dauer des Zusammenlebens und dem Vorhandensein von Kindern ganz zurück. 

e) Der mißbrä~tchliche Widerspruch 

Die deutsche J udikarur zum Widerspruchsrechr des beklagten Ehegatten hat darüber 
hinaus viele Facerten. Nach einer Entscheidung des OLG Hamm6

? ist das Wider­
spruchsrecht des nicht scheidungswilligen Ehegatten nur dann mißbräuchlich, wenn 
in böswilliger Absicht widersprochen wird und die Fometzung der Ehe keinen 
schutzwürdigen Voneil für die Interessen des anderen bringt. Hier entnahm das 
Gericht der Anhörung der Ehegatten, daß Moriv des Widerspruchs nicht nur die 
drohende Abschiebung war, sondern die beklagte Ehefrau auch aus anderen Gründen 
an der Ehe festhalren wollte. Im übrigen sei es nicht als verwerflich anzusehen, wenn 
einem Ehegatten aus verständlichen Gründen an einem weiteren Aufenthalt in 
Deutschland gelegen sei. Demgegenüber ging das OLG Frankfun70 davon aus, daß 
der bloße Wunsch, weiter in der Bundesrepublik Deutschland bleiben zu können, bei 
der Prüfung des Widerspruchsreehts nicht berücksichtigt werden könne. So bestim­
mend auch oft die individuelle ausländerrechtliche Rechtssituarion für die Haltung 
zum Fortbestand einer Ehe sein wird, so wenig sind dir Gerichre hier befugt, eine 
Monokausalicät zwischen Ausländerrechrsstarus und Ehebestand zu unterstellen. 
Speziell auf tätliche Auseinandersetzungen zugeschnitten ist eine Entscheidung des 
OLG Hamm7'. Danach ist der Widerspluch einer türkischen Ehefrau, die sich gegen 
den Scheidungsantrag ihres Ehemannes wehrt, auch dann nicht in jedem Fall rechts­
mißbräuchlich. wenn sie zwar ein weiteres Zusanunenleben mit ihrem Ehemann 
ablehnt, aber an dem Band der Ehe festhalren will. Dies soll jedenfalls dann gelten, 
wenn die Ehefrau aufgrund der Gewalttätigkeit ihres Ehem:mnes zum Verlassen der 
Wohnung gezwungen wurde. Hier argumentierte das Gericht, daß es sonst der Ehe­
mann in der Hand hätte, durch Gewalttätigkeiten für die Beendigung zu sorgen. 
Um finanzielle MOlive ging es in einer Entocheidung in DüsseldorP'. Hier verneinte 
das Gericht die Beachrlichkeit eines Widerspruchs gegen die Scheidung, da der 
widersprechende Ehegatte sich gegen eine finanzielle Abfindung - zusätzlich zum 
Unterhalt - bereit erklän hatte, von seinem Widerspruch Abstand zu nehmen. 
Demgegenüber bewertete das OLG Bamberg?l eine angebliche Forderung von 

68 Ol.G $Iungan Nj\X1 1991. "I7. 
69 Ol.G Harnm F"mRZ , 99), 934. 
70 OlG Frlnkf\J t1 f amRZ 1991. " ll. 

7' OlG Hamm FamRZ ' 994, '113 
72 OLG Dü"cldörf F,un K.Z ' 99', 946. 
7J OLG Ihmberg F3n:tRZ , 993, )31. 
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5°000 DM als nicht rechts mißbräuchlich, da eine entsprechende Vorsorge der Ehe­
frau im Hinblick auf die zweifelhaften wirtschafrlichen Verhältnisse des Ehemannes 

gerechtfertigt sei. 
Im Fall einer Ehefrau, die aufgfllnd einer langjährigen Erkrankung von ihrem Ehe­
mann zugunsren einer anderen Lebensgefährtin verlassen worden war, entschied das 
OLG Hamm7" daß auch dann, wenn die Wiederherstellung der ehelichen Gemein­
schaft unrealistisch sei, der beklagte Ehegatte keine weiteren Rechtfcrcigungsgründe 
für die Aufrechterhalrung der Ehe nennen müsse, falls er eine fortdauernde Zunei­
gung zum Kläger bekunde. Das Gericht vertrat hierzu die Auffassung, daß sonst die 
gesetzgeberische Intenrion auf den Kopf gestellt würde, den späteren Eheganen zu 
schützen. Dies gelte selbst bei relativ kurzer Dauer der Ehe, zumal hier aus der Ehe 
ein Kind hervorgegangen war. Insofern ist dem deutschen Gericht zu attestieren, daß 
es das Verschuldensprinzip des türkischen Rechts ernstgenommen hat. Bei längerer 
Dauer treten die Verschuldensgesichtspunkte jedoch zurück. So hat das AG Frei­
burg7S eine Ehe nach dreizehnjähriger Trennung geschieden, obwohl dem Ehemann 
wegen einer dauerhafren außerehelichen Beziehung alleiniges Verschulden vorgewor­
fen werden konnte. Das Inreressc der beklagten Ehefrau an dem formalen Eheband 
wurde hier nicht für tragfähig gehalten. da die Ehefrau erwerbsrätig war, sich eine 
eigene Alrersvorsorge aufgebaut harre und da auch die Kinder inz.wischen selbständig 
waren . Unter diesen Umständen wurde der Widerspruch als rechtsmißbräuchlich 
gewerter. Dagegen wurde vom OLG Oldenburg76 eine fünf jährige Trennungszeit 
noch nicht per se als ausschlaggebend angesehen, um einen Widerspruch als rechts­
mißbräuchlich zu bewerten. 

f) Die Rechcf!Jyechung zu ArL Ij4 Abs. 4 ZGB 

Da diese Norm an die rechtskräftige Abweisung einer ersten Scheidungsklage und 
eine anschließende dreijährige Trennungszeit anknüpft und für diesen Fall einen 
Scheidungsgrund hergibr, gewähren deutsche Gerichte Prozeßkosrenhilfe auch für 
einen Scheidungsantrag, dem der Widerspruch des beklagten Ehegatten entgegen­
steht, da nur über diesen Scheidungsanrrag und dessen rechtskräfrige Abweisung das 
gestufte Verfahren durchzuführen sei und der spätere Scheidungsamrag nach drei­
jähriger Trennung dann Erfolg haben könne". Andere Gerichre lehnen d3gegen die 
Gewährung von Prozeßkostenhilfe für das erste Scheidungsverfahren mangels Er­
folgsaussichr ab7$. Die staatliche Subvenrionierung eines erfolglosen Scheiduogsver­
fahrcns mit Rücksicht auf ein mögliches späteres erfolgreiches Verfahren wird den für 
den justizetat im Zeichen staatlicher Sparmaßnahmen Verantwortlichen den Schweiß 
auf die Stirn treiben. Daß das türkische Recht hier zwei komplette Gerichtsverfahren 
für eine Scheidung verlangt, könnte die Kosten im Vergleich zu einem deutschen 
Scheidungsverfahren auch für die Parteien verdoppeln. Ginge !"Mn mir dem OLG 
Oldenburg79 davon aus, daß im Hinblick auf Art. 134 Abs.4 ZGB der erstmalige 
Widerspruch eines nicht überwiegend schuldigen Ehegatten regelmäßig gerechtfer­
tigt ist. könnre das gestufte Verfahren sogar ein besonders weires Anwendungsfeld 
finden. Da aber die Norm mit dem Kriterium dreijähriger Trennungszeit nach 
rechtskräftiger Abweisung der Scheidungsklage im Hinblick auf § 1566 Abs. 2 

74 OLl. H,mm NJW-RR '99~· P7· 
7\ AG Fn'iburg F"nlRZ ' 99 '. r J04 · 
76 OLG Oldtnburg FamRZ '990,6)1. 
77 OLG Br.:mnschwcig F"mRZ '997. '409. 
78 OlG Kobkn7 F.mRZ '99', 206 . 

79 OLG Oldcnburg 'JW-RR '990. ,61; ebenso OLG Köln F,mRZ '999. I}p. 
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BGB nicht gegen den ordre public des An.6 EGBGB verstoßen dürfte, ist zu 

erwägen, ob das Klagabweisungserfordemis nicht als prozeßrechtliches Institut 
des türkischen Rechts zu verstehen ist, das der deurschen lex fori weichen köru1le, 

die ein solches Vorschahverfahren nicht kennt. Dagegen erkennt die deutsche Judi­
katur nach einmaliger rechtskräftiger Klagabweisung und Ablauf der Trennungszeit 

die Scheidungsberechtigung nach türkischen Recht ohne weiteres an~< . 

g) Die Grenze des ordre pltblic 

Die Anwendung des türkischen Scheidungsrcchts ist prinzipiell mit den \vcsendichen 
Grundsätzen des deutschen Rechts nach Art. 6 Satz I EGBGB vereinbar. Die Recht­

sprechung sieht seit langem in einem Scheidungsrecht mit Verschuldensgrundsatz 

ebensowenig einen Verscoß gegen den ordre public8
' wie bei Fehlen VOn Scheidungs­

folgeregelungen, wie sie dem deutschen Recht bekannt sind, erwa des Versorgungs­

ausgleichss1 . Da das türkische Recht einen Versorgungsausgleich nichr kennt, ist 

umgekehrt nach Are. {7 Abs. 3 Satz 2 Ne. I EGBGB der Versorgungsausgleich auf 
Antrag durchzuführen, wenn der andere Ehegalte in der Ehezeit eine inländische 

Versorgungsanwarrschaft erworben hat, soweit dies der Billigkeit entspricht!). Da 

Art. I H ZGB kein Trennungsjahr vorschreibt, har das OLG Hamm i
.: die Frage 

gesrellt, ob eine Scheidung ohne Einhaltung des Trennungs;ahrs mir Art. 6 EGBGB 

konform ist. Es hat diese Frage mit Recht bejaht, da die Trennung insbesondere bei 
arrangierten Ehen keine vergleichbare Bedeutung wie im deutschen Rechr haben 

kann, so insbesondere, wenn es überhaupr nicht zu einem kontinuierlichen Zusam­

menleben türkischer Ehegatten gekommen ist. 

h) Die Bilanz der Rechtsprechung und ihre Kritik 

Da das vom deutschen Richter angewandte ausländische Recht nach § 549 Abs. I 

ZPO nichr revisibel ist, ist eine einheitliche Auslegung des türkischen Scheidungs­

rechts nicht zu erwarten. Auch eine geserzesgleiche Bindung an die Entscheidungen 

des türkischen Kassationshofs ist zu verneinensI, zumal die deutschtürkischen Kon· 

flikte vielflch eine in der Türkei nicht geläufige Normkonkreeisierung mit interkul­

turellem Einschlag erfordern. Die deutschen Gerichte wenen das trennungs relevante 

Verhalten sehr unterschiedlich, wobei aber doch das Verschulden des Klägers mit der 

Dauer derTrennung eher relatiViert wird . So wenig sich die türkische Rechtsprechung 

über die Bewertung des Verschuldens einig ist!" so sehr changieren auch die Kriterien 

der deutschen Judikatur zwischen Schnellscheidungen arrangierter Ehen und der 
längerfristigen Erha.lrung des Ehebandes mit dem Ziel, dem ausbrechenden Ehegatten 

nicht die Disposiron über die Ehe zu gesrauen. Der Schurz des schwächeren Ehe­

gatten ist bei der türkischen Judikacur nicht als sysrematischcs Ziel greifbar, zumal 

Versorgungsausgleich und dynamisierter Unterhalt im türkischen Recht nicht ver­

ankert sinds,. Insofern lllüssen die türkischen Ehemänner bei der Anwendung türki­

schen Scheidungsrechts typischerweise mir weniger riefgreifenden Scheidungsfolgen 
rechnen als nach deutschem Recht. Die Einbürgerung in Deutschland wäre geeigner, 

80 OLG H arnm bmRZ '999, '.IS>. 
8, BG H NJW '981, '940; OLG Oldenburg FamRZ '990.63" 
8> OLG Fr .. nklun f.m RZ '9&),7,8. 
&3 Sicht" nur $chIHOlG. OLG· Rcp0rl 1998. 't7· 
84 OLG H~mnl hmRZ '997. 881. 
8S Siehe nur Odcnth,1 F,mRZ 1000, 461 zur Bindu11g des turlcischcn Richters. 
86 Siehe d,zu OdenthJI famRZ 1000, 467. 
87 Siche 07.t"n (fn.,), S. PS H.; J-l.lhl en (Fn. ,). 5.7) rr.; Odentl.,1 FamRZ :OO~. S.-I65I. 
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den rechtlichen Schutz des schwächeren Ehegatten zu verbessern. Dagegen sind zum 
Scheidungsrecht des Klägers, dem ein Verschuldensvorwurf zu machen ist, cürkische 
und deutsche Richter praktisch in die gleichen Kontroversen verstricke. 

VI. Die Anerkennung der Scheidungsurteile in den heiden Ländern 

Ein von einem türkischen Gericht - etwa aufgrund der Rückkehr eines Eheganen in 
die Türkei - ausgesprochenes Uneil bedarf der Anerkennung in Deutschland, die 
aber auf keine gravierenden Barrieren triffcS8 Auch die Anerkennung deutscher 
Scheidungsurteile in der Türkei bereite! keine grundsätzlichen SchwierigkeitenR9

• 

Da eine Vereinbarung über die Scheidungsfolgen nur bei einverständlicher Scheidung 

nach Art. 1)4 Abs.3 ZGB für die Scheidung selbst relevant ist, ergibt sich aus den 
Scheidungsiolgen ansonsten kein praktisches Hindernis, zumal, wie dargelegt, selbst 
bei einer Scheidung nach türkischem Recht nach An. '7 Abs. 3 5acz 2 Nr., EGBGB 
ein Versorgungsausgleich nach deutschem Recht wegen der inländischen Versor­

gungsanwarcsehaftcn möglich iSL Die Art. 143 und '44 ZGB gewähren zwar Scha­
densersatz und Unterhalt für den Fall der BedürfLigkeit; Unterh~1t wird jedoch von 
türkischen Gerichten nur in bescheidenem Umfang zugesprochenl>O. Eille Beanstan­
dung deutscher Gerichtsuneilc durch türkische Richter wegen unzureichenden 
Schutzes des schwächeren Ehegatten ist demenrsprechend bislang nicht bekannt 

geworden. Bedenken sind nach dem türkischen ordre pub!ic am ehesten möglich, 
wenn die deutschen Gerichte sich bei der Interpretation des An . I H ZGB allz.u sehr 
vom Verschuldensprinz.ip lösen, vor allem bei einer dauerhaften anderweitigen Part­
nerschaft des Klägers als Scheidungsgrund. Insofern besteht dann ein Anerkennungs­
risiko. Außerdem fehlt es bisher an rechlstatsächlichen Untersuchungen zum Aner­

kennungsverfahren in der Türkei, bei dem beide Parteien meist auf ortSansässige 
Anwälte angewiesen sind, deren Einsatzbereitschaft und Erfolg von schwer kalku­

herbaren Honora(en abhängig sein kann. 
Das Anerkennungsverfahren wjrd von aIJen deutschtürkisc.hen Paaren in Anspruch 

genommen, die ihren Familienrechtsstatus in Deutschland und in der Türkei ein­
heitlich geklän wissen wollen, weil sie eine Rückkehr in die Türkei nicht ausschlie­

ßen. Wer als geschiedener Ehegatre mit türkischer Staatsangehörigkeit im J nland 

wieder heiraten will, bedarf ferner nach § '3°9 Abs. I Satz 18GB eines Ehefähig­
keitszeugnisses der inneren Behörde seines Heimatstaates, daß kein Ehehindernis 
bestehe. Die Türkei stellt solche Zeugnisse aus91 . Die Zeugnisertcilung hängt von der 
Anerkennung der Scheidung ab, wobei freilich der OlG-Präsident notfalls nach 
§ t 309 Abs. 2 BGB Befreiung vom Erfordernis eines Ehefähigkeitszeugnisses erteilen 
kann, wenn das Zeugnis wegen mangelnder Anerkennung des Scheidungsurreils eines 
deutschen Gerichts versagt wird9'. Das Zusammenspiel deurscher und riirkischer 

88 Für En,scheidungen in Ehes .ch<n gIb, es h itrli" das besondere Ancrkc nnungsverf,hren n"h An . 7 § I 
bmRAndG, das VOll der jewei ligen Ltndesjustizverwllrung "n den OLG-Pr"5idcntcn delegiert werden 
kMn. Vor der Durch!uhrung eines solchen VcrtJhrens ist ein solc hes ausländisches Schc,dung,uncil im 
In land nich, zu boaeht.n (v gl. BGHZ64. 19) . Die Vcrbürgllng dcr G cgcnscil igkcit i51 n"ch Art. 7§ I Abs. I 

S;\ I7.. 1 F:unR ÄndG nielli Voraussetzu ng d~T A ncrk~nnung. 
89 Maßgeblich ist d,s Gese,z Nr.167S, Übc rs e,zuI1& durch Kruger S,AZ ' 98), ~9. 
9" Siehe O dcnd13l F.mRZ 1000, .66 m.w.N., umer besonderem Hinweis .u! die En'w<nu ng der UnI '·'" 

halt l ,i«1 durch )nnation; s.luch H.lell (Fn. I) S. Ss. Dor Umcrh" ltsansprueh cntf:illt >.udem nach Are J H 
Abs . } ZGB bei Wegf.1I der Bl-diirftigkeit durch unehrenn,ften Lcbensw,ndcl des Bedü rftigen und 
.hdich~n1 oder ehogleichem Zus~rT1lnrnlcb"n mi, einem ,nderen Panne r". 

9 J Siehe d,e Dj ·nSlanweisung für die S'andesbe .. nten vom '1. 11 . '.9 Si , BAnz. Nr."7 .... 166 IV. 
9' Die untcrh.hsrechtl ichc Basis der Ehescheidung 151 hier Ar! . J J Abs ! N y. ) EGBGR; s. zum (rüheren 

Recht ßVe r[G NJW ' 9i I . I S07. 
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86 Inst~nzen ist somit schon normativ, vor allem aber rechtstaLSächlich komplex, so daß 
insofern die Annahme der deutschen Sc.a3tsbürgcrschaft erhebliche Erleichterungen 
bringen kann. Soweit es sich allerdings um die zusätzliche deutsche Staatsbürger­
schaft handelt, beansprucht die Türkei in gleicher Weise wie die Bundesrepublik für 
solche Doppelsta3rer ihre internationale Zuständigkeit, so daß einem deutschen 
Gerichtsuneil deswegen die Anerkennung versagt bleiben kann. So kann das Aner­
kennungsverfahren aufgrund der Verzögerung einer zweiten Eheschließung eine 
schwere Belastung einer neuen Verbindung bedeuten, aber auch zur Legiumations­
basis einer nach wesrlichem Museer erprobten nichlehelichen Lebensgemeinschaft 
vor der Wiederverheira[Ung werden. 
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Lernerfahrungen zwischen Staat, Gesellschaft und Vertrag 

Wie wird der Staat der Zukunft aussehen? Angesichts der Öffnung des 
Nationalstaates gegenüber Europäisierungs- und Globalisierungsprozessen 
und des Umbaus des Wohlfahrtsstaates stellen sich weitreichende Fragen 
nach einer angemessenen Reformulierung des rechlSlheoretischen Instru­
mentariums. 

Die Formel »Staat und Gesellschaft« prägt dabei in besonderer Weise die 
Auseinandersetzung über das richlige Maß staatlicher Steuerung und 
gesellschaftlicher Selbstregulierung und bedingt die Möglichkeiten der Fort­
entwicklung hergebrachter Modelle. Die Thematisierung der Begriffe Staat, 
Gesellschaft und Vertrag als Elemente einer Erinnerungssemanlik macht die 
in ihrem Wirkungsbereich bisher gemachten Lemerfahrungen kenntlich . Vor 
diesem Hintergrund setz! der Verfasser Entwicklllngen in der Verwaltungs­
wissenschaft mit solchen in der Privalrechtstheorie in Beziehung und 
skizziert so Perspektiven einer vergangenheitsbewußtcn und zugleich 
zukunftsoffenen lernfähigen Rechtslheorie. 

Die Arbeit wendet sich insbesondere an Privatrechtstheoretiker, Ver­
wallUngs- und Politikwissenschaft1er. Der Autor ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Wirtschaftsrecht in Frankfurt am Main . 
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